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Abréviations

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
EMD Eidgenössisches Militärdepartement,

heute: Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
DMF Département militaire fédéral,

aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS)
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Chronique générale

Armée

Organisation militaire

Bezüglich einer Motion der SiK-NR, welche die Vollzugsstelle des Zivildienstes ins VBS
transferieren will, gab SiK-Sprecher Eder (fdp, ZG)  im Ständeratsplenum einen
Überblick über die Erwägungen der Kommission, die die im Nationalrat gutgeheissene
Motion zur Ablehnung empfahl. Einstimmig war die Kommission nach Anhörung von
Bundesrat Schneider-Ammann und einem VBS-Vertreter zu diesem Antrag gekommen.
Vier Gründe waren ausschlaggebend, darunter das Hochhalten des historischen
Entscheids, den Zivildienst bei dessen Einführung nicht dem damaligen EMD
anzugliedern. Man wolle zudem weiterhin eine zivile Behörde für den Zivildienst
verantwortlich wissen. Weiter wollte man auch nicht in die Kompetenzen der Regierung
eingreifen, da die Organisation der Bundesverwaltung dem Bundesrat obliege. Zwei
weitere Gründe betrafen die Synergien, die innerhalb des WBF genutzt werden können
und die hohe Bereitschaft des Departements, an der Reduktion der
Zivildienstzulassungen mitzuwirken. Im Stöckli bedurfte es dann keiner langen Debatte,
einhellig wurde dem Antrag der Kommission gefolgt und die Motion somit  abgelehnt. 1

MOTION
DATE: 06.12.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Service civil et refus de servir

In der Herbstsession gelangte das vom Nationalrat leicht abgeänderte Bundesgesetz
über den zivilen Ersatzdienst in die Kleine Kammer. Kommissionssprecher Eder (fdp,
ZG) eröffnete die Debatte mit den Anträgen der SiK-SR. Dort war Eintreten unbestritten
und die Beratungen führten zu einer Differenz zum Nationalratsbeschluss: Die dort aus
der Vorlage herausgestrichene Einsatzmöglichkeit im Schulwesen wurde wieder
eingefügt, was der ursprünglichen Absicht des Bundesrates entsprach. Mit 6 zu 4
Stimmen ohne Enthaltung war dieser Antrag in der Kommission gefasst worden. Die
Begründung lag in der positiven Vernehmlassung der Vorlage, bei der sich eine Mehrheit
der Kantone und Parteien für diesen Einsatzbereich ausgesprochen hatten. Die
Befürchtung, dass "Zivis" in den Schulen Unterrichtsverantwortung übernehmen und
dadurch Lehrpersonen ersetzen würden, sei unbegründet und zudem vom Bundesrat in
der Zivildienstverordnung unterbunden worden. Die Schulen würden damit auch nicht
gezwungen, "Zivis" einzusetzen. Ebenso bliebe die kantonale Schulhoheit gewährleistet,
was für die Kantonsvertreter ein wichtiges Kriterium darstellte. Noch offener Punkt war
allerdings die Regelung, wie während der Schulferienzeit mit den "Zivis" umgegangen
werden kann, respektive wie deren Einsatztage während den unterrichtsfreien Perioden
angerechnet würden. Die Ausarbeitung für eine hierzu notwendige Regelung wurde von
Bundesrat Schneider-Ammann in Aussicht gestellt. Nach einigen Ergänzungen wurde
diese Passage wieder in die Gesetzesvorlage aufgenommen.
Der Gesetzesentwurf war grossmehrheitlich unbestritten und nur vereinzelte
Bestimmungen wurden im Ständerat eingehender besprochen. Neben dem Einsatz an
Schulen wurden auch die Finanzhilfen zugunsten der Einsatzbetriebe diskutiert. Eine
Minderheit Bieri (cvp, ZG) beantragte dem Plenum, die Institutionen der
Kulturgütererhaltung (Denkmalpflege) als weitere subventionsberechtigte
Einsatzbetriebe zu berücksichtigen, nebst dem Umwelt- und Naturschutz, der
Landschaftspflege und dem Wald. Als Einsatzbereich ist die Kulturgütererhaltung
bereits vorgesehen, deren Leistungserbringer sind jedoch noch von Finanzhilfen
ausgenommen. Neben der vom Bundesrat neu eingeführten Berücksichtigung von
Waldwirtschaftsbetrieben wollte die Minderheit eben auch die Denkmalpflege
berücksichtigt wissen. Kommissionssprecher Eder (fdp, ZG) entgegnete, dass mit
lediglich 4 Prozent der Zivildiensteinsätze im Bereich der Kulturgütererhaltung das
Bedürfnis dafür nicht gegeben sei. Entsprechend hatte die Kommission das Anliegen
mit 6 zu 3 Stimmen verworfen. Darüber entfachte sich eine längere Debatte, die sich
etwas vom eigentlichen Gegenstand, den Finanzierungshilfen für Einsatzbetriebe,
entfernte: Auf einmal war die Zweckmässigkeit von Zivildiensteinsätzen im Bereich der
Kulturgütererhaltung selbst Inhalt der Voten. Abschliessend wurde diese Passage
jedoch gemäss Minderheitsantrag mit 36 zu 8 Stimmen in die Gesetzesvorlage
aufgenommen. Diese Änderung und die Wiederaufnahme der Schulen als Einsatzort
waren somit die zwei verbleibenden Differenzen, über die der Nationalrat erneut
befinden muss. Mit 38 Stimmen und 5 Enthaltungen wurde das Geschäft der grossen
Kammer überwiesen. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 09.09.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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1) AB SR, 2017, S. 899 f.; TA, 7.12.17
2) AB SR, 2015, S. 744 ff.; TA, 10.9.15
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